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§ 1 Name und Sitz des Vereins 
(1) Der Verein führt den Namen - Förderkreis "KVB" e. V. - . 
(2) Er hat seinen Sitz in 66701 Beckingen und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 

66663 Merzig eingetragen. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenverordnung. 
(2) Zweck des Vereines ist  

- die Unterstützung des Karnevalsvereines Beckingen "Grad ze laed´s" 1947 e. V., im    
  Sinne seiner Satzung,  
sowie  
- die Pflege und Förderung von Tanz- und Gardetanzsportveranstaltungen des 
Karnevalsvereines Beckingen "Grad ze laed´s" 1947 e. V. 

(3) Der Verein stellt sich in den Dienst der Öffentlichkeit. 
(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(5) Die Erfüllung des Vereinszwecks geschieht ohne Bevorzugung einer politischen oder 

konfessionellen Richtung. 
 

§ 3  Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 

 

§ 4 Das Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 5 Mittel des Vereins 
(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
(2) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(4) Der Verein bestreitet seine Ausgaben aus den Beiträgen der Mitglieder und Förderer, 

aus Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie aus Spenden. 
 

§ 6 Mitglieder 
(1) Der Verein besteht aus Mitgliedern und Förderern. 
(2) Mitglied kann jede natürliche Person werden, die bereit ist die Zwecke des Vereins zu 

unterstützen und zu fördern. 
(3) Förderer können Körperschaften des öffentlichen Rechts, natürliche und juristische 

Personen sowie Gesellschaften sein. 
 

§ 7  Erwerb der Mitgliedschaft 
Um die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand schriftlich nachzusuchen. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht dem 
Betroffenen die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet endgültig. 
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§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet: 

- durch Austritt 
- durch Tod 
- durch Ausschluss 
- Auflösung der juristischen Person 

 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Vertretungsberechtigten 

Vorstandsmitglied.  
(3) Der Tod eines Mitgliedes bewirkt das sofortige Ausscheiden. 
(4) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 

insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung 
satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den 
Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den 
Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins 
endgültig. 

 

§ 9 Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu fördern und die Pflicht die Zielsetzung 

des Vereins zu verwirklichen. 
(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag pünktlich zu entrichten. 
(3) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

 

§ 10 Mitgliedsbeitrag 
Die Mitglieder zahlen einen jährlichen Mindestbeitrag. Der Vorstand schlägt die Höhe der 
Mitgliederversammlung vor. Diese beschließt durch Wahl. 
 

§ 11 Verwendung der Finanzmittel 
(1) Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen allein den beschriebenen Zwecken des 

Vereins. 
(2) Nicht mit dem angegebenen Zweck vereinbarende Zuwendungen oder unangemessene 

Vergütungen dürfen aus Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch an andere Personen 
gewährt werden. 

 

§ 12 Kassenprüfung 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer.  
Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Eine Wiederwahl ist zulässig.  
Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens 
einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils Bericht zu 
erstatten. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
Schatzmeisters und der übrigen Vorstandsmitglieder. 
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§ 13 Die Mitgliederversammlung 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres, findet eine ordentliche 
Mitgliederversammlung statt.  
Diese beschließt 

- Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresabrechnung des Vorstandes 
- Genehmigung der Jahresabrechnung und Entlastung des Vorstandes 
- Wahl des Vorstandes 
- Wahl von zwei Kassenprüfern 
- Feststellung, Abänderung und Auslegung der Satzung 
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert, 

mindestens aber einmal im Jahr. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf schriftliches Verlangen eines 

Mitgliedes einzuberufen. 
(3) Eine Mitgliederversammlung ist mindestens vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 
Beckingen einzuberufen. 

(4) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf  die 
erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird grundsätzlich vom ersten Vorsitzenden oder des sen 
Vertreter geleitet. 

(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied 
unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.  

(7) Bei Vorstandsneuwahlen ist, nach der Entlastung des bisherigen Vorstands, ein 
Versammlungsleiter, sowie Schriftführer zu bestimmen. 

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.  

(9) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die mindestens 3 Monate im Verein sind und ihren 
ersten Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. 

(10) Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Beschlusses der Auflösung des Vereins, werden mit 
einfacher Mehrheit gefasst und durch den Schriftführer protokolliert. Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

(11) Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
(12) Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen. Diese Anträge sind acht 

Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand einzureichen. 
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§ 14 Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus: 

- dem 1. Vorsitzenden 
- dem 2. Vorsitzenden 
- dem Schatzmeister 
- dem Schriftführer 
- einem Vertreter des Karnevalsverein Beckingen "Grad ze laed´s" 1947 e.V. als Beisitzer 
- weiteren Beisitzern 

 
(2) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  
(3) Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewählt. Er bleibt solange im Amt, bis die Neuwahl 

durchgeführt ist. Wiederwahl ist zulässig. 
(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.   
(5) Die Vertretungsberechtigung im Sinne von § 26 BGB hat der 1. Vorsitzende und der 

Schatzmeister, wobei jeder einzeln vertretungsberechtigt ist. 
(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Wahlzeit aus, so übernimmt auf 
(7) Beschluss des Vorstandes, eines der übrigen Mitglieder des Vereines die Geschäfte des 

Ausgeschiedenen bis zur Satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes. 
(8) Der Vorstand fast seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden 

schriftlich oder mündlich einberufen werden. 
(9) Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden und 

vom Schriftführer zu unterzeichnen. 
(10) Der Vorstand gibt sich seine Geschäftsordnung selbst. 

 

§ 15 Die Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der 
erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. 
Das nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vereinsvermögen ist dem Karnevalsverein 
Beckingen "Grad ze laeds" 1947 e. V.- mit Sitz in 66701 Beckingen zu zuwenden. 
 

§ 16 Datenschutzerklärung 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine 
Bankverbindung, sowie die Höhe des zu zahlenden Beitrags auf. Diese Informationen werden in 
dem EDV-System eines Vostandsmitglieds gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Sonstige Informationen werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur 
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern 
einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegen steht. 
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Pressearbeit 
Der Verein informiert die Tagespresse sowie das Amtliche Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 
Beckingen über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse. Solche Informationen werden 
überdies auf der Internetseite (www.kvb-beckingen.de) des Vereins veröffentlicht. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 
widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende 
Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des wider sprechenden Mitglieds 
werden von der Homepage des Vereins entfernt.  
 
Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
Der Vorstand kann besondere Ereignisse des Vereinsleben, insbesondere die Durchführung und 
die Ergebnisse von Turnieren sowie Feierlichkeiten am schwarzen Brett des Vereins bekannt. 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied 
kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle 
des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere 
Veröffentlichung am schwarzen Brett.  
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, 
die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten 
erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche 
Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 
 
Beim Austritt werden personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die 
Kassenverwaltung betreffen, gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab 
dem Austritt, durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

§ 17 Schlussbestimmungen 
(1) Der Vorstand ist berechtigt, redaktionelle sowie gesetzlich vorgeschriebene Änderungen, 

die den Sinn der Satzung nicht verändern, ohne Einberufung der Mitgliederversammlung 
vorzunehmen. 

(2) Gerichtsort ist Merzig. 
(3) Alle Ämter sind Ehrenämter. Kosten können erstattet werden. 

www.kvb
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Anmerkungen: 
- Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 16.05.1999 beschlossen. 
- Geändert §13, Abs. 13.3 in der Generalversammlung vom 25.01.2003. 
- Komplett überarbeitet und in der Generalversammlung vom 22.01.2006 beschlossen. 

 


